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Wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin am 16. Februar 2006 mitteilt, 
wurde der Beschluss 608 „Empfehlung spe-
zieller Maßnahmen zum Schutz der Beschäf-
tigten vor Infektionen durch hochpathogene 
aviäre Influenzaviren (Klassische Geflügel-
pest, Vogelgrippe)“ des Ausschusses für 
Biologische Arbeitstoffe aktualisiert:

Menschen werden in aller Regel nur sehr sel-
ten von Vogel-Influenzaviren infiziert. Ein di-
rekter Kontakt mit den infizierten Tieren, deren 
Ausscheidungen oder kontaminierten Produk-
ten bzw. Materialien erscheint für eine Übertra-
gung erforderlich zu sein. Infektionen konnten 

insbesondere bei mangelnder Hygiene beo-
bachtet werden. Eine indirekte Übertragung 
über die Luft ist bei starker Staubentwicklung 
ebenfalls möglich (Atemschutz). Übertragun-
gen von Mensch zu Mensch ohne Tierkontakt 
wurden bisher noch nicht beschrieben.

Das Risiko, sich mit Vogel-Influenzaviren durch 
erkranktes Geflügel zu infizieren, ist für Men-
schen sehr gering, sollte aufgrund bisheriger 
Beobachtungen aber ernst genommen wer-
den.

Eine Gefährdung von Beschäftigten ergibt sich 
mit dem Auftreten von Fällen der Vogelgrippe 

in Deutschland nach bisherigen Erkenntnissen 
bei einem direkten Kontakt mit infizierten Tie-
ren und kontaminierten Produkten bzw. Mate-
rialien.
Tätigkeiten mit einer derartigen Gefährdung 
sind insbesondere möglich
• in der Geflügelhaltung 
• in der Veterinärmedizin 
• bei der Tötung von Geflügel 
• bei der Tierkörperbeseitigung 
•  bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 

in kontaminierten Bereichen.

Bei gefährdeten Personen muss ein unge-
schützter Kontakt mit erkrankten Tieren durch 
Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille vermieden werden. Soweit Aero-
solbildung nicht vermieden werden kann, ist 
ebenfalls Atemschutz erforderlich.

Eine umfassende Darstellung enthält der aktu-
alisierte Beschluss 608 „Empfehlung spezieller 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor 
Infektionen durch hochpathogene aviäre Influ-
enzaviren (Klassische Geflügelpest, Vogelgrip-
pe)“ des Ausschusses für Biologische Arbeit-
stoffe in der aktuellen Fassung Februar 2006.
Es handelt sich nach Biostoffverordnung in der 
Regel um nicht gezielte Tätigkeiten, wobei in 
der Forschung auch gezielte Tätigkeiten mit 
dem Erreger gegeben sein können. Der Ar-
beitgeber hat die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen zum Schutz vor Geflügelpesterregern 
einschließlich der persönlichen Schutzausrüs-
tungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
festzulegen und zu treffen. Er kann bei der Ein-
haltung der speziellen Maßnahmen dieses Be-
schlusses davon ausgehen, dass er die Anfor-
derungen der Biostoffverordnung zum Schutz 
vor einer Gefährdung durch den Erreger der 
klassischen Geflügelpest erfüllt. Der Erreger 
der klassischen Geflügelpest gehört zu den In-
fluenza-A-Viren der Familie der Orthomyxoviri-
dae. Die hochpathogenen aviären Influenzavi-
ren werden in die Risikogruppe 3 eingestuft. Bei 
der Lebensmittelherstellung (Geflügelschlach-
tung und -verarbeitung) besteht bei Einhaltung 
der Vorschriften keine Infektionsmöglichkeit, 
da an der klassischen Geflügelpest erkranktes 
Geflügel in der Europäischen Union nicht in die 
Schlachtung gelangen darf (Bericht des ABAS 
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„Gefährdung bei nicht gezielten Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen bei der Lebensmit-
telherstellung“, Barbl. 6/2005).
Tierhaltungsbereiche, in denen sich erkrank-
te oder krankheitsverdächtige Tiere aufhal-
ten, dürfen nur von den für die erforderlichen 
Arbeiten notwendigen Beschäftigten betre-
ten werden, deren Zahl auf das Mindestmaß 
zu beschränken ist. Darüber hinaus hat der Ar-
beitgeber zusätzlich zu den allgemeinen Hy-
gieneanforderungen der TRBA 500 die An-
forderungen des Kapitels 5 der TRBA 608 
sicherzustellen. Die ggf. notwendige arbeits-
medizinische Vorsorge und Prophylaxe ist in 
Kapitel 6 geregelt.

Für Personen, die erkrankte oder verendete 
Wildvögel bergen, d.h. Polizei, Feuerwehr so-
wie weiteres dafür eingesetztes Personal, gel-
ten die Maßnahmen der TRBA 608 entspre-
chend. Für die Versorgung von Patienten, bei 
denen der Verdacht auf eine Erkrankung durch 
hochpathogene aviäre Influenzaviren besteht, 
bzw. die durch diese erkrankt sind, ist auf die 
Einhaltung der in der TRBA 250 “Biologische 
Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der 
Wohlfahrtspflege” und im ABAS-Beschluss 
609 „Arbeitsschutz beim Auftreten von Influ-
enza unter besonderer Berücksichtigung des 
Atemschutzes“ beschriebenen Maßnahmen 
zu achten.

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind die je-
weiligen Bundesländer für Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor Epidemien zu-
ständig. Entsprechende – den öffentlichen Ge-
sundheitsschutz betreffende – Regelungen zur 
medizinischen Prophylaxe beim Auftreten der 
Geflügelpest sind zu beachten. 

Weitere Informationen zu Impfungen und zur 
prophylaktischen antiviralen Behandlung sind 
auf der Homepage des Robert Koch-Institutes 
unter www.rki.de zu finden.

Den kompletten Beschluss 608 in der aktuel-
len Fassung vom Februar 2006 können Sie als 
PDF-Datei ansehen, drucken und herunterla-
den unter http://www.baua.de
sowie der Homepage des BsAfB:
http://www.bsafb.de <Betriebsmedizin aktuell>
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